
 

Beantragung einer Meldebescheinigung 
 
Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr, 
 
diese Anwendung unterstützt Sie bei der Beantragung einer Meldebescheinigung.  
Die Meldebescheinigung wird Ihnen auf der Grundlage des Meldegesetzes von Baden-
Württemberg in der Fassung vom 23. Februar 1996 (GBl. S. 269, berichtigt S 593) erteilt. 
Die Gebühr für die Bescheinigung beträgt 5,55 € und wird von einem von Ihnen 
anzugebenden Konto abgebucht. 
 
Der Gesetzestext wird hier in Auszügen wiedergegeben: 
§ 10 Abs. 2 Meldegesetz Baden-Württemberg 

Dem Bürger wird auf Antrag zum Nachweis der zu seiner Person gespeicherten Daten eine Bescheinigung mit 
nachfolgendem Inhalt ausgestellt:  

1. Familienname,  
2. Vornamen,  
3. Doktorgrad,  
4. Geburtsdatum,  
5. Geburtsort,  
6. Anmeldedatum in der Gemeinde,  
7. Wohnungsstatus (Haupt- oder Nebenwohnung) und  
8. aktuelle Anschrift (in der Gemeinde).  

Die Meldebescheinigung kann für eine Einzelperson oder für eine Familie ausgestellt werden.  

 
 
Eine Meldebestätigung kann beantragt werden für eine Einzelperson oder eine Familie 
 
Für eine erfolgreiche Bearbeitung Ihres Antrags beachten Sie bitte Folgendes: 
 

• Alle mit * gekennzeichneten Felder (Personenangaben, Bankverbindung) müssen 
von Ihnen ausgefüllt werden 

• Zur Abwicklung der Gebührenerhebung müssen Sie uns eine 
Abbuchungsermächtigung für Ihr Konto erteilen 

• die Bearbeitung und Prüfung Ihrer Anfrage erfolgt durch den zuständigen 
Sachbearbeiter bei der Gemeinde. Das Ergebnis wird Ihnen deshalb mit einer 
zeitlichen Verzögerung auf dem Postweg zugehen. Wir bitten um Verständnis! 

 
 
 
1. Angaben zur Person  
 
Doktorgrad keine Angabe  
 
* Familienname       
 
Namenszusatz keine Angabe 
 
* Vorname(n)       
 
Früherer Name (z.B. Geburtsname)       
 



 

 
 
2. Ihre Anschrift:  
 
* Straße       
 
* Hausnummer/Zusatz       
 
* Postleitzahl/Wohnort       
 
3. Ihre Bankverbindung  
 
Bitte beachten Sie, dass für die Ausstellung der Meldebescheinigung eine Gebühr in Höhe 
von 5,55 € fällig wird, die wir von Ihrem Konto abbuchen. 
 
*Kontonummer       
 
*Bankleitzahl       
 
Kreditinstitut        
 
3. Ihre Kontaktadresse bei Rückfragen  
 
Telefon       
 
Fax        
 
E-Mail-Adresse       
 
Die Angaben von Telefon, Fax oder E-Mail-Adresse sind freiwillig. Damit besteht für uns die 
Möglichkeit eventuelle Unstimmigkeiten mit Ihnen abzuklären. 
 
 
 
 
* Hiermit ermächtige ich die Gemeinde Eriskirch,  
 die Gebühr in Höhe von 5,55 €  
 vom oben genannten Konto abzubuchen.     
 
 
 
 
 
 
 

Antrag abschicken 

 


